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Protokoll Nr. 1/26 der ausserordentlichen 
Kirchgemeindeversammlung 
 
Legislatur 2022 bis 2026 
 
 
 
 
 
Datum: Mittwoch, 4. März 2026 
Zeit: 19.30 Uhr bis 19.50 Uhr 
Ort: Stürmeierhuus Schlieren 
 
 
Vorsitz: Caroline Rohrer (Präsidentin der Kirchenpflege) 
Stimmen- 
zählerin: Janocz Kopf 
 
Anwesende: 12 Stimmberechtigte 
   0 Gäste 
 12 Total 
 
Anwesend der 
Kirchenpflege: Caroline Rohrer, Janocz Kopf, Walter Gfeller, Beat Ernst 
 
Entschuldigt: Heinrich Brändli 
 Jean-Claude Perrin 
 Walter Blatter 
 Elfie Buchard 
 
Stimmrecht Das Stimmrecht wird von niemandem bestritten 
 
 
Traktanden: 
 
Begrüssung / Traktandenliste 

1 Wahl einer Pfarrwahlkommission 
  

Begrüssung/Traktandenliste  
 
Caroline Rohrer, Präsidentin der Kirchenpflege, begrüsst die Anwesenden herzlich zur 
ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung. Sie heisst die Mitglieder und die Gäste 
willkommen.  
 
Caroline Rohrer eröffnet die Versammlung mit dem Hinweis darauf, dass die Einladung zur Ver-
sammlung durch die amtliche Publikation auf der Homepage innerhalb der gesetzlichen Frist, unter 
Bekanntgabe der Traktanden und unter fristgerechter Auflage der Akten im Kirchgemeinde-
sekretariat ordnungsgemäss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt ist. 
 
Caroline Rohrer beantragt die Wahl eines Stimmenzählers. 
 
Sie schlägt folgende Personen vor: 

• Janocz Kopf 
 
Der Stimmenzähler wird von den Anwesenden einstimmig gewählt. 
 
Caroline Rohrer fragt die Versammlung an, ob nicht stimmberechtigte Personen anwesend sind 
oder ob das Stimmrecht einer anwesenden Person bestritten wird. Dies ist nicht der Fall. 
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Die Anzahl der Stimmberechtigten wird ermittelt und dem Protokollführer bekannt gegeben.  
 
Anzahl Stimmberechtigte: 12 Mitglieder 
Total:  12 Mitglieder 
 
Anträge und Anfragen gemäss Art. 17 des Gemeindegesetzes sind keine eingegangen. Caroline 
Rohrer fragt die Versammlung an, ob zur Traktandenliste Anträge gestellt werden. 
 
Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt die Traktandenliste. 
 
Pfarrwahlkommission   

 

1. Wahl einer Pfarrwahlkommission  
 
Sachlage 
Unser ordentlich gewählter Pfarrer Christian Morf hat bei uns gekündigt. Seine Kündigung wurde 
durch die Landeskirche bestätigt. Damit wird er Ende Juni 2026 aus dem Amt bei uns entlassen. 
Gestützt auf die Kirchenordnung müssen wir daher eine Pfarrwahlkommission wählen, welche die 
Nachfolgerin bzw. den Nachfolger von Christian Morf suchen wird. 
 
Wir wählen daher heute Abend die Mitglieder der Pfarrwahlkommission in drei Schritten. Zuerst 
bestimmen wir die Anzahl Mitglieder der Pfarrwahlkommission, dann wählen wir die Mitglieder, 
zuletzt aus der Mitte der gewählten Mitglieder die Präsidentin/den Präsidenten. 
 
Antrag 1 Anzahl Mitglieder 
Gestützt auf die neue Kirchenordnung muss nicht mehr die gesamte Kirchenpflege in der 
Pfarrwahlkommission vertreten sein. Die Kirchenpflege beantragt daher, dass vier Mitglieder der 
Kirchenpflege sowie drei Mitglieder extern in der Pfarrwahlkommission Einsitz nehmen. Ergänzt 
werden diese – von Fall zu Fall – durch Pfarrer Markus Saxer, Ramona Voser, Heinrich Brändli, 
wobei diese Personen kein Stimmrecht haben und daher auch nicht gewählt werden müssen. 
 
Die Kirchenpflege beantragt daher 7 Mitglieder der Pfarrwahlkommission. 
 
Fragen 
Keine Fragen aus der Versammlung. 
 
Antrag 
Die Pfarrwahlkommission besteht aus sieben Mitgliedern 
 
Beschluss: 
Anzahl Mitglieder Pfarrwahlkommission wird auf sieben Mitgliedern festgelegt. 

 
 
Die Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Schlieren 
beschliesst:  

1. Die Pfarrwahlkommission besteht aus sieben Mitglieder. 
 
 
Antrag 2 Wahl externe Mitglieder 
Die Kirchenpflege delegiert die folgenden vier Mitglieder in die Pfarrwahlkommission: 
Caroline Rohrer 
Beat Ernst 
Walter Blatter 
Walter Gfeller 
 
Von Extern schlägt die Kirchenpflege folgende drei Personen zur Wahl vor: 
Simona Giudici 
André Luginbühl 
Theresia Schüepp 
 
Die Präsidentin fragt die Versammlung, ob der Wahlvorschlag vermehrt wird. Das ist nicht der Fall. 
 



Evang.-reformierte Kirche Schlieren 

 3 

Sie fragt die Versammlung, ob die Mitglieder «in corpore» gewählt werden können oder ob eine 
Einzelabstimmung beantragt wird. Dies ist nicht der Fall. 
 
Fragen 
keine 
 
Antrag 
Die externen Mitglieder Simona Giudici, André Luginbühl, Theresia Schüepp werden in die 
Pfarrwahlkommission gewählt. 
 
Beschluss: 
Wahl Mitglieder Pfarrwahlkommission 

 
 
Die Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Schlieren 
beschliesst:  

1. Die aufgeführten Mitglieder werden in die Pfarrwahlkommission einstimmig gewählt. 
 
 
Antrag 3 Wahl Präsidentin/Präsident 
Die Kirchenpflege schlägt Walter Gfeller als Präsident der Pfarrwahlkommission zur Wahl vor. 
 
Die Präsidentin fragt die Versammlung, ob ein Gegenvorschlag eingebracht wird. Wählbar wären 
nur Personen, welche vorgängig als Mitglied der Pfarrwahlkommission gewählt wurden. 
 
Fragen 
keine 
 
Antrag 
Als Präsident der Pfarrwahlkommission wird Walter Gfeller gewählt. 
 
Beschluss: 
Wahl Präsident Pfarrwahlkommission 

 
 
Die Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Schlieren 
beschliesst:  

1. Walter Gfeller wird als Präsident der Pfarrwahlkommission einstimmig gewählt. 
 
 
*** 
 
Gestützt auf Artikel 17 des Gemeindegesetzes sind keine Anträge/Anfragen eingegangen.  
 
*** 
 
Schluss der Versammlung 
Versammlungsführung 
Der Präsident fragt die Versammlung an, ob Einwände gegen die Verhandlungsführung oder gegen 
die Durchführung der Abstimmungen erhoben werden. Anwesende Stimmberechtigte haben 
Verstösse gegen die Verfahrensvorschriften an der Versammlung zu rügen; andernfalls sind sie 
vom Rekurs in Stimmrechtssachen ausgeschlossen. § 151a GG. 
 
Dies ist nicht der Fall, es werden keine Einwände erhoben.  
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Der Präsident verweist auf das Recht zur Protokolleinsicht, auf die Rechtsmittel zur Anfechtung des 
Protokolls binnen 30 Tagen nach erfolgter Publikation und zur Anfechtung der gefassten 
Beschlüsse gemäss den gesetzlichen Bestimmungen §§ 54, 151 und 151a GG. 
 
Einzureichen sind Protokollberichtigungsbegehren, Stimmrechtsrekurse oder Gemeindebe-
schwerden bei der Bezirkskirchenpflege, beim Präsidenten Stephen Kelch, Unterengstringen, 
einzugeben.  
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Auflage des Protokolls 
Das Protokoll wird nach der Genehmigung durch die Kirchenpflege öffentlich aufgelegt. 
 
Das vorliegende Protokoll wird durch die Kirchenpflege an ihrer Sitzung vom 10.3.2026 genehmigt. 
 
Für das Protokoll: 
 
Schlieren, 4. März 2026 
 
Beat Ernst 
Kirchenpfleger 
 
 
 


